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Anmerkungen:

1 Schwach stopfend.

2 Schwach l6send, zermahlen.

3 Moglichst nicht verabreichen.

¢ Schwach losend.

> Von Erdniissen, Palmkuchen, doch héchstens 1 kg pro Tag.
¢ Kleeheu hochstens 8 kg pro Tag.

T Kriaftig 13send.

’ Erfahrungen und Lehren
aus den Mandvern der letzten Jahre

Anlidsslich ihrer Herbstversammlung vom 4. Oktober 1952 in Stein am Rhein
hat die Ostschweizerische Verwaltungsoffiziersgesellschaft einige Mitglieder ein-
geladen, unter dem Motto ,,Aus der Praxis — fiir die Praxis” iber ihre Erfah-
rungen in den letzten Diensten zu sprechen. Wir haben die gleichen Referenten
ersucht, ihre Gedanken zu Papier zu bringen und verdffentlichen hier ihre Aus-
fihrurngen, ohne selbst dazu Stellung zu nehmen. Die Referate waren als Ein-
leitung einer Diskussion gedacht. Vielleicht vermdgen die nachfolgenden Ausfith-
rungen auch die Diskussion in unserm Fachorgan anzuregen.

Wir geben zuerst in dieser Nummer Oberstlt. J. Schindler, X.K.L.Br. 3,
und Major F. Tobler, K.K.7.Div. das Wort. Die Ausfithrungen von Hptm. H.
Fliickiger, Kdt. Vpf.Kp. I/7 und von Hptm. W. Guex, Qm. Fis. Bat. 82 folgen
in einer nichsten Nummer.

Oberstlt. ). Schindler, K. K. L. Br. 3, berichtet:

Wer Gelegenheit hatte, in den letzten Jahren bei den leichten Truppen Dienst
zu leisten, konnte die Feststellung machen, dass bei den Leichten Brigaden grosse
Verinderungen vorgekommen sind. Mit den nachfolgenden Ausfihrungen will ich
versuchen, das Verpflegungswesen der Leichten Brigade 3 wihrend den Mandvern
m den Jahven 1949—1951 kurz zu schildern.

Vor dem Jahre 1949 verfiigte die Leichte Brigade 3 — wie auch die Leichten
Brigaden 1 und 2 — {ber keine eigene Verpflegungsorganisation. Die Leichte Bri-
gade 3 war beziiglich Brot, Fleisch, Kise, Griingemiise, Obst, Heu und Stroh vor-
wiegend aut Selbstsorge angewiesen, wihrenddem Konserven, Trockengemise und
Hafer vorschriftsgemiss aus den Armee-Verpilegungsmagazinen bezogen worden
sind. Je nach Jahreszeit und Landesgegend bereitete uns die Beschaffung von Heu
und Strohi hie und da etwelche Schwierigkeiten, die jedoch tGberwunden werden
konnten und mussten, wobei auch auf die ndchstgelegenen Eidg. Fouragemagazine ge-
griffen werden konnte. Wihrend des Aktiv-Dienstes war uns zeitweise die Mog-
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lichkeit geboten, uns einer Vpf.Organisation des 4. AK anzuschliessen bzw. ,an-
zusaugen® und uns auf diese Art in den tiglichen Nachschub einzugliedern, sofern
nicht — wie dies bei einer Unterstellung unter Kdo. 2. AK der Fall war — eine
ad hoc Verpflegungs-Organisation fir unsere Leichte Brigade 3 aufgestellt wer-
den konnte.

Im Jahre 1949 ist die erste grundlegende Aenderung in der Zusammensetzung
der Leichten Brigade 3 eingetreten. Die Dragoner-Schwadronen nahmen ihren end-
giiltigen Abschied und {berliessen den Platz neu aufgestellten motorisiertzn
Verbinden. Gleichzeitig wurde der Leichten Brigade 3 das neu aufgestellte Mot.
Vpf. Det. 33 zugeteilt, womit wir nun iber eine eigene Verpflegungs-Organisation
verfiigen konnten. Obschon in diesem Mot. Vpf. Det. noch keine Bickersoldaten
eingeteilt waren, fihlten wir uns nicht wenig stolz darauf, wenigstens ,Herr im
eigenen Hause™ und somit teilweise unabhingig zu sein. Da es sich ber diesem
Mot. Vptf. Det. um ein vollstindig neues Gebilde handelte, dessen Wehrminner aus
verschiedenen Vpf. Kp. stammten, hatte der Det.Kdt. die dankbare Aufgabe, das
Det. zu einem Ganzen zusammenzuschweissen, was ihm sehr gut gelungen ist.

Hierzu hat seibstverstindlich auch der Umstand beigetragen, dass diesem Det.
ausnahmslos gute Leute abgegeben worden sind.

Wie bereits erwihnt, hatte das Mot Vpf. Det. 33 dem Kdt. wihrend der
I. Dienstwoche zu Ausbildungszwecken zur Verfiigung gestanden. Schon in der
2. Dienstwoche konnten der Fachdienst aufgenommen und verschiedene Instiuk-
ttons-Fassungen durchgefithrt werden, was sich als sehr niitzlich erwiesen hatte.
Zu diesem Zwecke wurde den Truppen nur der erste Bedarf an Konserven und
Trockengemiise (ausreichend fir ca. 8—10 Tage) auf die Korps-Sammelplitze
bezw. in die WK-Unterkunft geliefert, wihrenddem der Restbedarf dem Mot. Vpf.
Det. 33 fiir den Nachschub auf den tdglichen Fassungen zur Verfiigung gestellt
worden ist.

Anfangs der 3. Dienstwoche haben die Manover gegen die 6. Division be-
gonnen. Die Versorgung der Leichten Brigade 3 mit Fleisch, Konserven und
Trockengemiise war dank der eigenen Verpflegungs- Organisation (Mot. Vpt.
Det. 33) gesichert. Eine noch offene Frage bildete lediglich das Brot. Die Be-
schatfung des Brotes durch Selbstsorge konnte wihrend der Mandverperiode nicht
in Frage kommen. Der ,liebe Feind* hatte jedoch ein Einsehen, indem auf Veran-
lassung der Uebungsleitung (Kdo. 4. AK) die Bk.Kp.6 die Brotlieferuag fiir die
Leichte Brigade 3 zu tibernehmen hatte und diese Aufgabe restlos und gut erfiillte.

Im jahre 1950 fanden die Manéver gegen die 7.Division statt. Analog wie
im Jahre 1949 wurde der Nachschub fiir die Leichte Brigade 3 auch wihrend den
Manévern des Jahres 1950 durchgefihrt. Da das Mot. Vpf. Det. 33 noch iber keine
Backersoldaten verfiigen konnte, musste auch in diesen Mandvern der Brotnachschub
fir die Leichte Brigade 3 sichergestellt werden.

Diese Aufgabe wurde wiederum von ,feindlicher Seite®™, d. h. von der Bk.Kp. 7
GUbernommes und nach bestem Wissen und Koénnen erfiillt.
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Den dritten Manover-Wiederholungskurs hatte die Leichte Brigade 3 im
Jahre 1951 zu bestehen, wo wir unter Kdo. 3. AK gegen die 9. Division anzutreten
hatten. Diese Manover, welche bereits am Mittwochabend in der 2. Dienstwoche
thren Anfang nahmen, was uns erst im Laufe der 1. WK-Woche zur Kenntnis ge-
bracht werden konnte, erstreckten sich iiber 8 Tage.

Bereits am Montagvormittag der zweiten Dienstwoche konnte die Schlachtvieh-
annahme stattfinden und am Abend desselben Tages wurde der Schlachtereibetrieb
aufgenommen. Da dem Mot. Vpi. Det. 33 zufolge verschiedener Umstinde (Dis-
pensationen, Dienstverlegungen, WK-Ausfall) die erforderliche Anzahl an Metzger-
soldaten nicht zur Verfiigung stand und auch durch versuchte Abkommandie-
rungen nicht erginzt werden konnte, wurde — entgegen der iblichen Praxis —
bereits am Montagabend und Dienstagvormittag das fiir die Fleischversorgung be-
notigte Vieh im voraus geschlachtet und das Fleisch entsprechend magaziniert resp.
als Totgewicht disloziert. In Anbetracht der vorherrschenden kiihlen Witterung
konnte diese Massnahme ausnahmsweise verantwortet werden, ohne dass das Fleisch
Schaden oder fiihlbare Gewichtsverluste erlitten hatte. Konserven und Trocken-
gemiise wurden wie in den Jahren 1949 und 1950 auf den tédglichen Fassungen
nachgeschoben. Mit Ausnahme einer Instruktions-Fassung ab einem errichteten
Fassungs-Platz wurden die Fassungen am Standort des Mot. Vpf. Det. 33 (Magazin-
fassungen) durchgefiihrt.

Die Uebungsleitung (Kdo. 3. AK) hatte urspriinglich vorgesehen, das Brot fiir
die Leichte Brigade 3 durch die Bickersoldaten der Vpf. Abt. 9 erbacken, um das-
selbe alsdann mit neutralisierten Motfz. in unseren Raum transportieren zu lassen.
Da die 9.Div. einerseits zufolge 2 zugeteilten weitern Rgt. selbst einen ausseror-
dentlich grossen Verpflegungsbestand aufwies, und sie anderseits cine Anzahl
Bickersoldaten an die Versuche mit den neuen Backofen abgegeben hatte, war es
der Vpf. Abt. 9 nicht méglich, auch noch zusitzlich die Leichte Brigade 3 mit Brot
zu beliefern, was uns kurz vor Mandverbeginn mitgeteilt worden war. Fiir den
ersten Augenblick war guter Rat teuer, da die Selbstsorge in Brot auf keinen Fall
in Frage kommen konnte und eine andere Nachschubsméglichkeit in diesem Mo-
ment nicht vorhanden war. Anlisslich einer fritheren Besichtigung lernte ich die
Leistungsfihigkeit der dusserst modern eingerichteten Konsumbdckerei Winter-
thur kennen. Eine telephonische Riicksprache mit der Geschiftsleitung und Schil-
derung der Sachlage hat uns aus der Not geholfen.

Die Konsumbickerei Winterthur hatte sich ohne weiteres bereit erklart, in
die Liicke zu springen, das benétigte Brot in der vorgeschriebenen Qualitat fiir die
Leichte Brigade 3 herzustellen und dasselbe mit ihren eigenen Fahrzeugen nach un-
seren Wiinschen auf jeden beliebigen Platz in unserem Raum und zu jeder ge-
wiinschten Zeit zu liefern. (Also vorziiglicher Dienst am Kunden.) Dic Beschaffung
der erforderlichen Brotsicke war ebenfalls méglich, indem uns dieselben via KMV
durch das Nachschub-Zeughaus in Steinen/SZ aus einer dort cingelagerten Reserve
zur Verfiigung gestellt werden konnten. Somit war auch die Brotversorgung tiir die
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Leichte Brigade 3 fir die Manéverperiode 1951 — wenn auch diesmal auf eine
andere Art und Weise — gesichert.

Das gelicferte Brot war von sehr guter Qualitit, anfangs aus zeitlichen Griinden
etwas jlinger als das von unseren Bickersoldaten hergestellte Brot und wurde von
der Truppe gut aufgenommen. Die Befiirchtung, dass demzufolge der Brotkonsum
in unserer Leichten Brigade 3 rapid ansteigen werde, hatte sich als grundlos er-
wiesen.

Die Zuteilung von Bickersoldaten in die in der Zwischenzeit gemiss TO 51
neu organisicrten L. Vpf.Kp. ist meines Erachtens unumginglich, damit die Leich-
ten Brigadeu in jeder Beziehung unabhingig gemacht werden und dber ihre eigene
vollstindige Verpflegungs-Organisation verfiigen konnen. Wie den Ausfiihrungen
des Herrn Oberkriegskommissdrs an der Herbstversammlung der O.V.O.G. vom
4.10.52 in Stein a/Rh zu entnechmen war, soll dieser lang gehegte Wunsch nun auf
den 1.1.1953 Tatsache werden, indem die L.Vpf.Kp. ab diesem Datum auch
Bickersoidaten mit modernstem Material zugeteilt erhalten werden, was in jeder
Bezichung mit Freude und Genugtuung aufgenommen werden wird.

Die Leichten Brigaden verfiigen alsdann lber eine eigene Verpilegungsorgani-
sation, weiche in allen Teilen zweckentsprechend ist und in diesem Sinne eingesetzt
werden kann.

Major F. Tobler, K. K.7. Div., schreibt:

Die letzten Divisions-Mangver habe ich im Jahre 1950 als Qm. eines Inf. Rgt.
mitgemacht. Unser Rgt. befand sich bei Manéver-Beginn im Raume Gottlieben-
Tagerwilen-Neuwilen. In der Nacht vom Samstag/Sonntag fand eine Doppelfassung
fiir die Vpf. vom Sonntag und Montag im Unterkunftsraum statt. In der Nacht
vom Sonntag Montag wurde der gesamte Train der Div. zusammengeczogen, wobei
als Standort des Trains unseres verst.Inf. Rgt. der Téagerwiler-Wald befohlen
wurde. Daselbst fand in der Morgenfrihe des Montag die Fassung fir die Vpt.
vom Dienstag statt.

Die Trp. griff beim Morgengrauen in stidlicher Richtung an. Um die Mittags-
zeit war das Inf.Rgt. in der Gegend vom Ottoberg. Im Laufe des Nachmittags
wurde bet Weinfelden die Thur iberschritten und um 1800 befand sich der KP
des Rgt. in Hagenwil am Nollen.

Zu diesem Zeitpunkt lag tber den Train beim Rgt. weder eine Standort-
meldung noch ein Div. Befehl vor. Ich machte mich deshalb auf die Suche und fand
thn 1im Anmarsch gegen Ottoberg. Um 1900 wurde er von der Div. in Ottoberg
der Trp. freigegeben. Die bis dorthin zuriickgelegte Distanz betrug ca. 11 km
und bis zur Trp. hatte er, sofern sich dieselbe noch am Standort von 1800 befand,
weitere 12—15 km. Der Kiichen- wie der Ftr. konnte also frithestens um 2300 bei
der Trp. sein. Unser Gegner, die L. Br. 3, liess uns aber nicht so unbehindert an
die Trp. herankommen. Dauernd wurden wir durch bewegliche Elemente des Geg-
ners am Vormarsch gestért und zwar oft so nachhaltig, dass wir von unsern vorn
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liegenden Trp. zur Freimachung der Strassen nach rickwirts Det. einsetzen lassen
mussten. Die Trains stiessen dann zwischen 0100 und 0200 zur Trp.

Dass durch diese Verzdégerung die nachfolgende Fassung, die einige km riick-
wiirts auf 0200 angesetzt war, nicht ordnungsgemiss durchgefiihrt werden konate,
liegt auf der Hand.

Ich habe mir dannzumal folgende Fragen gestellt und Punkte vorgemerkt:

1.Ist es richtig, dass der Train in der Hand der Div. behalten und scweit zu
rick und erst so spit der Trp. zur Verfligung gestellt wurde?
2.Hat die Trp. der Bedeckung und Sicherung der Trains die notwendige Aul
merksamkeit geschenkt?
3. Haben die Bat. Qm. und Fouriere der selbstindigen Einheiten ihre erste Aul
gabe erfiillt: Fiir die Heranbringung des Vpf.-Nachschubes zu sorgen?

)

Auf alle 3 Fragen muss die Antwort negativ ausfallen und daraus missen
wir fiir die Zukunft Lehren ziehen.

Verschiedenes wird nun nach der neuen TO einfacher sein, da weder [itr.
noch Ktr. hyppomobil sind und trotzdem diirfen auch beim mot. Tr. diese Punkte
nicht ausser acht gelassen werden.

Es gilt der Grundsatz, dass die Trp. die Verantwortung trigt fir die weiterce
Vertellung des Nachschubs ab Fassungsplatz. Wenn aber die Heereseinheit den
Ftr. zu spidt freigibt, kann diese Verantwortung der Trp. gar nicht mehr iber-
bunden werden. Es mag fir die betreffenden Funktiondre, Bat.- und Abt.Qm.,
bequemer sein, da sie keine Entschliisse zu fassen haben, die schwerwiegend fiir
das Gelingen des Nachschubs ins Gewicht fallen. Dadurch wird ihnen nicht nur die
enorm wichtige Uebung vorenthalten, sondern teilweise auch das Interesse ge-
nommen.

Dass dem so ist, méchte ich an einem kleinen Beispiel zeigen:

Nehmen wir an, eine Div. habe den Fassungsbefehl vorbereitet, sagen wir
fir die Fassung vom 26.9. mit Fassungszeit 0200.

Verschiedene Umstinde verlangten nun eine Vorverlegung, so dass die neue
Fassungszeit auf den 25.9.2300 angesetzt wurde. Aus Versehen dndert die Kanzlei
im Fassungsbefehl wohl die Zeit, aber nicht den Tag, so dass der Befehl auf
den 26.9. 2300 lautet. _

Einen solchen Fall habe ich einmal erlebt. Tatsichlich begab sich der Ftr.
eine Nacht zu spit auf den alten Fassungsplatz. Hitten sich die betr. Funktionire
nur einigermassen mit der Sache befasst, so hitte ihnen auffallen missen, dass
eine Tagesportion ausfiel, und dass sich der Fassungsplatz im Vergleich zur tak-
tischen Lage an einem unmoglichen Ort befand. Dass nur mot. Trp. auf diesen
Irrtum hereinficlen, ist klar, da die Unméglichkeit der Ausfihrung durch pferde-
bespannte Trains sofort ersichtlich war.

In der alten Train-Ordnung war festgelegt, wer und was den verschiedenen
Tr.-Staffeln an Personal und Material abzugeben hatte. Eine neue Tr.-Ordnung
besitzen wir noch nicht. Es ist daher Sache des Qm., sich genau zurechtzulegen,
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was er an Personal und Material fiir seine Tr.-Staffeln braucht. Durch die Motori-
sierung wird noch mehr die Tendenz aufkommen, marschunfihige Wehrminner
fiir solche Aufgaben abzukommandieren. Auch fiir die Abgabe von Waffen stosst
man bei den Kdt. dfters auf Widerstand. Der Qm. soll deshalb nur das uabedingt
Notwendige verlangen, damit er seine Aufgabe erfillen kann, dafiir aber mit
aller Energie einstehen.

Ganz besondere Aufmerksamkeit muss er der Wahl des Fassungsuof. schen-
ken. Von der Zuverlissigkeit dieses Uof. hingt viel ab, da ihm folgende Pilichten
iiberbunden sind:

— Bereitstellen des Riickschubes inkl. Riickschublisten,
—  Bereitsteilen des fiir die Aufnahme des Nachschubes notwendigen Packmate-
rials (wie oft kommt es noch vor, dass Fleischkorbe fehlen),

Studium des Weges und Berechnen der Fahrzeit,

-~ Bestimmung der Abfahrtszeit und Erteilung der bez. Befehle an die Organe
des Tratns,

Abgabe des Rickschubes, Inempfangnahme der diesbez. Quittungen,

Uebernahme und Kontrolle des Nachschubes, Ausstellen der Gutscheine,

Anordnung und Ueberwachung des Verlades,

Vorsorge, dass die Vpf.- und Futtermittel frisch und unversehrt an die Trp.

gelungen (Fleisch, Fohnwetter etc.),

Uebergabe des Nachschubes an die unterstellten Stibe und Einheiten,

— Fihren einer Fassungskontrolle.

Noch cin paar Worte iiber die Fassungen: Durch die neue Trp. Ordnung wer-
den diese ebenfalls beeinflusst werden. Zufolge der Motorisierung des Ftr. wird
in den allermeisten Fillen ab Magazin oder Depot der Vpf.-Abt. bzw. Vpf.-Kp.
gefasst werden.

s wird fiir eine Fassungsgruppe nicht mehr eine bestimmte Zeit festgesetzt
werden, soundern ein Zeitpunkt angegeben sein, ab welchem gefasst werden
kann. Dadurch ist es dem Fpl.-Kdt. nicht mehr moglich, den ublichen Rapport
abzuhalten. Er wird sich damit behelfen missen, dass er eine Anmeldestelie schafft,
wo er der Trp. alles Wissenswerte mitteilen kann.

. Ls muss aber auch der Wegweiserdienst ganz sorgfiltig organisiert sein. Fir
die Sicherung des Fpl. vereinfacht sich die Sache fiir den Fpl. Kdt. in dem Sinne,
als der Kdi. der anwesenden Vpf.Kp. dafir verantwortlich ist.

Und sun noch ein Wort iiber eine gemachte Beobachtung: Es gab Fouriere,
die zu Beginn der Manover glaubten sich vorsehen zu miissen, indem sie soviel
Proviantartikel als moglich mit in die Manéver nahmen, mit der Begriindung, da-
durch konne ihnen in bezug auf Vpf. nichts passieren.

Es ist Sache der Qm., diese Angeiegenheit zu liberwachen und dafir zu sorgen,
dass iiber die normale Tagesportion hinaus keine zusitzlichen Vpf.-Mittel mitge-
tihrt werden. Nachdem nun den Einheiten die Fahrkiiche nicht mehr zur Verfiigung
steht, besteht die Gefahr, dass auf die Kiichenanhinger noch mehr veriaden wird.
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Diese Fouriere geben sich jeweils keine Rechenschaft, dass die Vpf.-Abt. auf Grund
der gemeldeten Bestinde den Viehankauf tétigen und die Herstellung des Brotes
vorbereiten muss. Ein Ausgleich in der kurzen Manoverperiode lisst sich jeweils
kaum mehr bewerkstelligen und dadurch kommt die Vpf.-Abt. in eine unange-
nehme \Smmtlon.

Zur Revision der Truppen- und Hilfskassen

Anlésslich der Revision bei einem Stab wihrend des Wiederholungskurses
wurde dem Revisor eine um Monate zuriickliegende Bescheinigung ciner Bank vor-
gelegt, in der der Saldo der deponierten Sparhefte bestitigt war. Diess Depot-
Bestiitigung wurde nachher durch eine andere ersetzt, die auf den Stichtag der
Revision ausgestellt war.

Der Revisor begniigte sich mit diesem Vermégens-Ausweis nicht. Er kannte
Fille von Veruntreuungen von Rechnungsfiihrern, bei denen auch der Revisor zuv
Verantwortung gezogen wurde. Im Laufe der Strafuntersuchung zeigte sich ndm
lich, dass der strafbare Rechnungsiihrer thm anvertraute Gelder in der Zeit zwi
schen zwei Diensten vom Sparheft abgehoben und fir sich persénlich verwendet
hatte. Er sorgte dann dafiir, dass beim Einrlicken — sogar mit ausgeliehenem Geld,
das sofort wieder zuriickerstattet wurde — das Sparheft wieder vollstandxg war
und eine entsprechende Depotbescheinigung von der Bank ausgestellt wurde. -
Nur durch Vorlage des Sparheftes allein kann nachgeprift werden, ob die Zinsen
richtig nachgetragen sind und ob alle abgezogenen Verrechnungssteuern zuriick-
Uefmdelt wurden.

Der der Revision unterzogene Qm. und sein hommfmdant weigerten sich, die
Sparhefte aus dem Depot auszulésen und vorzulegen. Der Qm. berietf sich auf das
VR, das nirgends die Bestimmung enthalte, dass der Vermégensausweis nur durch
Vorlage der Sparhefte geleistet werden konne. Ziff. 9 des VR bestimme, dass
die Kontrolle nur zu umfassen habe... ,die Aufbewahrung und Anlage der Gel-
der”. Diese sei durch die Depot-Bescheinigung nachgewiesen. Nach Ziff. 10 des
VR soll sich die Kontrolle erstrecken auf... ,,den Ausweis des Vermogensbestan-
des™, nicht aber auf die Entwicklung dieses Bestandes. Dafiir gentige der Depot-
Auszug.

Der Fall wurde dem OKK zum Entscheid vorgelegt. Es schreibt dazu: ,,Man
konnte beit der Redaktion des Verwaltungsreglementes nicht so weit gehen, um alle
Details, wie eine Kassenrevision durchzufiihren sei, vorzuschreiben. Man musste
dem Revisor iiberlassen, die Revision so durchzufiihren, dass er tiber den gesamten
Kassenverkehr seit der letzten Revision liickenlos aufgeklart ist.

Es versteht sich von selbst, dass in erster Linie die Originalausweise iber den
Vermogensbestand vorzulegen sind. Dies sollte geschehen, ohne dass es vom Revisor
verlangt werden muss. Wenn also ein Revisor verlangt, dass an Steile von Bank-
bescheinigungen die Sparbiicher oder Wertschriften vorzulegen seien, so hat der
Rechnungstiinrer dieser Aufforderung ungesiumt nachzukommen.



	Erfahrungen und Lehren aus den Manövern der letzten Jahre

